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Bayerische Verwaltungsschule

Geschäftsbereich Umwelt und Technik

Kastellstraße 9

89415 Lauingen (Donau) 

Anmeldung zum Lehrgang Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten – 2012
	 FORMCHECKBOX 

Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten
Beginn: 16.01.2012
 FORMCHECKBOX 

Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten

Beginn: 30.01.2012
 FORMCHECKBOX 

Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten

Beginn: 06.02.2012

	im Berufsbild Fachkraft für

 FORMCHECKBOX 

Abwassertechnik

 FORMCHECKBOX 

Wasserversorgungstechnik

 FORMCHECKBOX 

Bäderbetriebe



	Unterkunft/Verpflegung
:
 FORMCHECKBOX 

Doppelzimmer
 FORMCHECKBOX 

Einzelzimmer
 FORMCHECKBOX 

Befreiung von der Unterkunft

	Kostenträger (gemäß Satzung der BVS):
	

	 FORMCHECKBOX 

Arbeitgeber
	 FORMCHECKBOX 

Teilnehmer

	Firma/Behörde:
	     
	Name, Vorname:
	     

	Straße:
	     
	Straße:
	     

	PLZ:
	     
	PLZ:
	     

	Ort:
	     
	Ort:
	     

	Behördennummer:
	     
	Geburtsdatum:
	     

	Ansprechpartner:
	     
	Privattelefon:
	     

	Telefonnummer:
	     
	Diensttelefon:
	     

	Faxnummer:
	     
	E-Mail:
	     

	Hinweis: Unabhängig von dieser Lehrgangsanmeldung ist vor Lehrgangsbeginn die Zulassung zur Prüfung mit der 

„zuständigen Stelle“ nach BBiG zu klären.

	Förderung
	

	Die Maßnahme wird

 FORMCHECKBOX 

nicht gefördert.
 FORMCHECKBOX 

gefördert. (Bitte entsprechende Unterlagen beifügen)


     



Ort, Datum

Unterschrift Kostenträger


Anmeldung per


Telefax 09072/71-1799





Rückfragen


Telefon 09072/71-1708








�	Eine Befreiung von der Unterkunft ist nur möglich, wenn der Teilnehmer seinen Dienst- oder Wohnort innerhalb eines Umkreises von 20 Kilometern vom Bildungszentrum Lauingen (Donau) hat. Die Befreiung ist mit der Anmeldung zu beantragen.�Schriftliche Begründung beifügen!





Datenschutzhinweis (Art. 16 BayDSG):

Die Speicherung der Personaldaten erfolgt gemäß Gesetz über die 
Bayerische Verwaltungsschule (GVBl Nr. 12/1998, S. 290) und dem BayDSG. Die Teilnahme an unseren Lehrgängen richtet sich nach der Satzung der Bayerischen Verwaltungsschule vom 6. April 1999.

